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An alle Gasnetzbetreiber in Deutschland 

Änderung der Kooperationsvereinbarung Gas  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

die Verbände BDEW, VKU und GEODE haben die Kooperationsvereinba-
rung zwischen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversor-
gungsnetzen (KoV) erneut angepasst und am 10. März 2017 eine Ände-
rungsfassung verabschiedet, die zum 1. April 2017 in Kraft treten wird. 

Die Änderung der KoV ist aufgrund des Beschlusses BK7-16-050 der 
Bundesnetzagentur (BNetzA) vom 21. Dezember 2016 erforderlich und 
wird gemäß § 61 Ziffer 2 Satz 4 KoV umgesetzt.  

Der Beschluss der BNetzA zur Anpassung der Festlegung zur Einführung 
eines Konvertierungssystems in qualitätsübergreifenden Gasmarktgebie-
ten vom 27. März 2012 (Az. BK7-11-002 – „Konni Gas“) sieht die Verlän-
gerung eines ex-ante Konvertierungsentgelts auf unbestimmte Zeit vor. 
Zudem gilt das Konvertierungsentgelt nur noch in der Konvertierungsrich-
tung von H-Gas nach L-Gas. Es wird jeweils spätestens sechs Wochen 
vor Beginn der Gültigkeitsperiode festgelegt. Die Gültigkeitsperiode be-
trägt ab 1. Oktober 2017 jeweils ein Jahr. Zum 1. April 2017 wird das Ent-
gelt letztmalig für sechs Monate festgelegt. Die Obergrenze für das Entgelt 
beträgt 0,45 Euro/MWh und darf in Ausnahmefällen überschritten werden. 
Kosten, die nicht über das Entgelt gedeckt sind, werden wie bisher über 
die Konvertierungsumlage auf alle in Bilanzkreise physisch eingebrachten 
Mengen erhoben. Schließlich verpflichtet die Festlegung die Marktgebiets-
verantwortlichen, mit Wirkung zum 1. April 2017 die ebenfalls neu festge-
legten Regelungen für einen Standardvertrag in ihre Bilanzkreisverträge 
aufzunehmen. 

Im Rahmen der aktuellen KoV-Änderungen wurde die Anlage 4 KoV (Bi-
lanzkreisvertrag) an die neuen Festlegungsvorgaben angepasst. Zudem 
wurde der Leitfaden Bilanzkreismanagement Gas entsprechend der be-
treffenden Regelungen marginal überarbeitet. 
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Gemäß § 61 Ziffer 3 KoV in der Fassung vom 16. Dezember 2016 setzen 
wir die Vertragspartner hiermit über die Änderungen in Kenntnis. 

Der genaue Wortlaut der Änderungen kann unter folgenden Internetadres-
sen abgerufen werden: 

 

http://www.bdew.de/kov 

http://www.vku.de/energie/netzzugang-netzanschluss-
erdgas/kooperationsvereinbarung-gas-ix.html  

http://www.geode-eu.org/home/german-section/veroeffentlichungen/vku-
bdew-geode-kooperationsvereinbarung-v-und-leitfaeden  

 

Die Vertragspartner der KoV haben nunmehr die Möglichkeit, die Ände-
rungen zu prüfen und gegebenenfalls ihr Sonderkündigungsrecht auszu-
üben, wenn sie die Änderungen nicht mittragen wollen. Die Frist zur Aus-
übung des Sonderkündigungsrechts endet einen Monat nach Zugang die-
ser Information. 
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Für Rückfragen stehen Ihnen die unten angeführten Ansprechpartner zur 
Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andrees Gentzsch 
Mitglied der Geschäftsführung 
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 
 

Michael Wübbels 
Stellv. Hauptgeschäftsführer 
VKU Verband kommunaler Unternehmen e.V. 
 

 
Dr. Götz Brühl 
Vizepräsident  
GEODE Europäischer Verband der unabhängigen Gas-  
und Stromverteilerunternehmen 
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BDEW 
Herr Martin Kantel (Netz) 
Tel.: 030/300199-1131 
E-Mail: martin.kantel@bdew.de 
 
Frau Emmanuelle Balland (Recht) 
Tel.: 030/300199-1536 
E-Mail: emmanuelle.balland@bdew.de 
 
Frau Katharina Stecker (Handel) 
Tel.: 030/300199-1562 
E-Mail: katharina.stecker@bdew.de 
 
 
VKU 
Frau Isabel Orland (Netz) 
Tel.: 030/58580-196 
E-Mail: orland@vku.de 
 
Herr RA Viktor Milovanović (Recht) 
Tel.: 030/585 80-135 
E-Mail: milovanovic@vku.de 
 
 
GEODE 
Christian Thole 
Tel.: 030/611284070 
E-Mail: info@geode.de 
 
 
 

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin, vertritt über 1 800 Unternehmen. Das Spektrum 

der Mitglieder reicht von lokalen und kommunalen über regionale bis hin zu überregionalen Unternehmen. Sie repräsen-

tieren rund 90 Prozent des Stromabsatzes, gut 60 Prozent des Nah- und Fernwärmeabsatzes, 90 Prozent des Erdgasab-

satzes sowie 80 Prozent der Trinkwasser-Förderung und rund ein Drittel der Abwasser-Entsorgung in Deutschland. 


